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Zweites Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen 
 
Im Schnellverfahren hat die Bundesregierung das 
sog. „Zweite Corona-Steuerhilfegesetz“ auf den Weg 
gebracht, dem der Bundesrat bereits am 29.6.2020 
zustimmte. Darin enthalten sind die steuerlichen 
Neuregelungen, die wir Ihnen bereits in der Juli-Aus-
gabe dieses Informationsschreibens aufzeigten 
(siehe dort Beitrag Nr. 1.). 
 
Neben der befristeten Reduzierung der Umsatzsteu-
ersätze von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 %, 
einem einmaligen Kinderbonus von 300 €, die Erhö-
hung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende 
von 1.908 € auf 4.008 € für das Jahr 2020 und 2021, 
die Wiedereinführung einer degressiven Abschrei-
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bung auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens, sind dort weitere Regelungen getroffen 
worden. Über die wichtigsten Änderungen informie-
ren wir in diesem und den folgenden Informations-
schreiben.  
 

 

 
Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mitt-
lere Unternehmen 
 
Mit dem Corona-Konjunktur-Programm wird auch 
eine sog. „Überbrückungshilfe“ für Umsatzausfälle 
bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aufge-
legt. Die Überbrückungshilfe gilt branchenübergrei-
fend, wobei den Besonderheiten der außergewöhn-
lich betroffenen Branchen angemessen Rechnung 
getragen werden soll. 
 
Ziel der Überbrückungshilfe ist es daher, KMU aus 
Branchen, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Corona-bedingte Auflagen oder Schließungen be-
troffen sind, für die Monate Juni bis August 2020 eine 
weitergehende Liquiditätshilfe zu gewähren und 
dadurch zu ihrer Existenzsicherung beizutragen. 
 
Antragsberechtigt sind Unternehmen und Organi-
sationen aus allen Wirtschaftsbereichen, Soloselbst-
ständige und selbstständige Angehörige der Freien 
Berufe soweit sie ihre Geschäftstätigkeit in Folge der 
Corona-Krise anhaltend vollständig oder zu wesent-
lichen Teilen einstellen mussten. Antragsberechtigt 
sind auch gemeinnützige Unternehmen und Organi-
sationen (z. B. Jugendbildungsstätten, überbetriebli-
che Berufsbildungsstätten, Familienferienstätten).  
 
Eine Einstellung der Geschäftstätigkeit vollständig o-
der zu wesentlichen Teilen in Folge der Corona-Krise 
wird angenommen, wenn der Umsatz in den Mona-
ten April und Mai 2020 zusammengenommen um 
mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 ein-
gebrochen ist. Bei Unternehmen, die nach April 2019 
gegründet worden sind, sind statt der Monate April 
und Mai 2019 die Monate November und Dezember 
2019 zum Vergleich heranzuziehen. 
 
Eine Antragstellung ist seit dem 8.7.2020 möglich. 
Die Antragsfrist endet jeweils spätestens am 
31.8.2020 und die Auszahlungsfrist am 30.11.2020. 
 
Zu den förderfähigen Kosten gehören u. a. Mieten 
und Pachten für Geschäftsräume,     Zinsaufwendun-

gen für Kredite, Finanzierungskostenanteil von Lea-
singraten, Ausgaben für Instandhaltung, Wartung o-
der Einlagerung von Anlagevermögen einschließlich 
der EDV, Kosten für Strom, Wasser, Heizung, Reini-
gung und Hygienemaßnahmen, Versicherungen, 
Steuerberaterkosten, die im Rahmen der Beantra-
gung der Corona-Überbrückungshilfe anfallen. Per-
sonalaufwendungen im Förderzeitraum, die nicht von 
Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden pauschal ge-
fördert. Die Fixkosten müssen vor dem 1.3.2020 be-
gründet worden sein. Lebenshaltungskosten, Miet-
kosten für Privaträume oder ein Unternehmerlohn 
sind nicht förderfähig. 
 
Förderhöhe: Die Überbrückungshilfe erstattet einen 
Anteil in Höhe von 

 80 % der Fixkosten bei mehr als 70 % Umsatz-
einbruch, 

 50 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 
50 % und 70 % 

 40 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 
40 % und unter 50 % im Fördermonat im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat. 

 
Liegt der Umsatz im Fördermonat bei wenigstens 60 
% des Umsatzes des Vorjahresmonats, entfällt die 
Überbrückungshilfe anteilig für den jeweiligen För-
dermonat. Eine Überkompensation ist zurückzuzah-
len. 
 
Die maximale Förderung beträgt 150.000 € für drei 
Monate. Bei Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftig-
ten beträgt der maximale Erstattungsbetrag 9.000 € 
für drei Monate, bei Unternehmen mit bis zu zehn Be-
schäftigten 15.000 € für drei Monate. Diese maxima-
len Erstattungsbeträge können nur in begründeten 
Ausnahmefällen überschritten werden. 
 
Beispiel: Ein Schausteller mit zehn Beschäftigten 
und einem Umsatzausfall im Förderzeitraum von 
über 70 % hat 

 10.000 € Fixkosten: Die Überbrückungshilfe be-
trägt 8.000 €. 

 20.000 € Fixkosten: Die Überbrückungshilfe be-
trägt (16.000 €, aber höchstens  
maximaler Erstattungsbetrag =) 15.000 €.  

 
Bitte beachten Sie! In der ersten Stufe (Antragstel-
lung) sind die Antragsvoraussetzungen und die 
Höhe der erstattungsfähigen Fixkosten mit Hilfe ei-
nes Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers glaub-
haft zu machen und in der zweiten Stufe (nachträgli-
cher Nachweis) mit Hilfe eines Steuerberaters oder 
Wirtschaftsprüfers zu belegen. Die Kosten für den 
Steuerberater in dieser Angelegenheit gehören zu 
den förderfähigen Fixkosten. 
 
 
Rückzahlungsverpflichtung der Corona-Sofort-
hilfe 
 
Bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe musste 
der Antragsteller versichern, dass er durch die 
Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten ist, die seine Existenz bedrohen. 
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Grundsätzlich gilt, dass öffentliche Hilfen sowie mög-
liche Entschädigungsleistungen (z. B. nach dem In-
fektionsschutzgesetz), Kurzarbeitergeld, Steuerstun-
dungen sowie zustehende Versicherungsleistungen 
aus Absicherung von Betriebsunterbrechungen oder 
Betriebsausfall u. Ä. vorrangig in Anspruch zu neh-
men und bei der Berechnung eines Liquiditätseng-
passes zu berücksichtigen sind.  
 
Wird zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt, dass 
der Sach- und Finanzaufwand des Unternehmens o-
der die tatsächliche Umsatzeinbuße doch geringer 
war, ist das Unternehmen zu einer unverzüglichen 
Mitteilung und zu einer Rückzahlung des überzahlten 
Betrags verpflichtet.  
 
Anmerkung: Zu einer Überkompensation kann es 
aber auch kommen, wenn mehrere Hilfsprogramme 
oder Entschädigungsleistungen kombiniert wurden. 
Auch hierfür besteht eine Mitteilungs- und Rückzah-
lungspflicht. Gegebenenfalls kann erst am Ende des 
Drei- bzw. Fünf-Monats-Zeitraums mit Sicherheit 
eine Prognose getroffen werden, wie sich z. B. bei 
der Öffnung des Betriebes die Einnahmen entwi-
ckeln. Demnach gilt es nachträglich zu prüfen, ob die 
Soforthilfe in der bewilligten Höhe berechtigt war und 
keine sog. Überkompensation vorliegt.  
 
Bitte beachten Sie! Hier sei auch darauf hingewie-
sen, dass vorsätzlich falsche Angaben den Straftat-
bestand des Subventionsbetrugs erfüllen. Lassen 
Sie sich daher unbedingt in diesem Zusammenhang 
beraten! 
 

 

 
Elektronische Bereitstellung von Kassenbelegen 
 
Seit dem 1.1.2020 ist ein neues Kassengesetz in 
Kraft getreten, welches nun zur elektronischen Be-
legausgabe verpflichtet. Vereinfacht gesagt heißt 
das, dass jeder Kunde bei Verwendung einer elekt-
ronischen Kasse einen Beleg erhalten muss, unab-
hängig vom Rechnungsbetrag oder der Art des 
Kaufs.  
 

Die Belegausgabe selbst muss jedoch nicht unbe-
dingt auf Papier erfolgen. Es steht dem Unternehmer 
frei zu entscheiden, ob er den Beleg dem Kunden auf 
Papier oder digital zur Verfügung stellt. Dementspre-
chend wurde nun auch der Anwendungserlass der 
Abgabenordnung erweitert. Zunächst muss die elekt-
ronische Bereitstellung des Belegs unter Zustim-
mung des Kunden erfolgen. Dieses kann formlos o-
der auch konkludent geschehen. Unter Bereitstellung 
ist zu verstehen, dass dem Kunden die Möglichkeit 
gegeben wurde, den Beleg elektronisch entgegenzu-
nehmen.  
 
Der Beleg muss elektronisch erstellt und gespeichert 
werden. Nicht ausreichend ist es, wenn er nur am 
Display der Kasse zu sehen ist und dem Kunden die 
Möglichkeit verwehrt bleibt, seinen Beleg mitzuneh-
men. Die elektronische Belegausgabe hat in einem 
Standardformat zu erfolgen (z .B. JPG oder PDF). 
Wie der Beleg an den Kunden übermittelt wird, kann 
unterschiedlich gehandhabt werden. Demnach ist 
eine Übermittlung durch QR-Code, E-Mail, Link zum 
Download oder auf ein Kundenkonto zulässig. 
 
 
Prämien zur Sicherung von Ausbildungsplätzen 
 
Mit dem Maßnahmenpaket „Ausbildungsplätze si-
chern“ will die Bundesregierung die Folgen der 
Corona-Pandemie auf den Lehrstellenmarkt abfe-
dern. Dafür hat sie ein Hilfsprogramm für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) beschlossen, mit dem 
ausbildungswillige Betriebe in den Jahren 2020 und 
2021 unterstützt werden. 
 
Gefördert werden KMU mit bis zu 249 Beschäftigten, 
die eine Berufsausbildung in anerkannten Ausbil-
dungsberufen oder in den bundes- und landesrecht-
lich geregelten praxisintegrierten Ausbildungen im 
Gesundheits- und Sozialwesen durchführen. Hierfür 
stellt die Bundesregierung eine Prämie für Ausbil-
dungsbetriebe wie folgt zur Verfügung: 
  

 Für den Erhalt ihres Ausbildungsniveaus bekom-
men Betriebe, die besonders von der Corona-
Pandemie betroffen sind, eine Prämie in Höhe 
von 2.000 €  für jeden für das Ausbildungsjahr 
2020/2021 abgeschlossenen Ausbildungsvertrag 
(nach Abschluss der Probezeit). Als besonders 
betroffen gelten KMU, die in der ersten Hälfte des 
Jahres 2020 wenigstens einen Monat Kurzarbeit 
durchgeführt haben oder deren Umsatz in den 
Monaten April und Mai 2020 um durchschnittlich 
mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 
eingebrochen ist. Bei KMU, die nach April 2019 
gegründet worden sind, sind die Monate Novem-
ber und Dezember 2019 heranzuziehen. 

 Erhöhen Unternehmen ihr Ausbildungsplatzan-
gebot, erhalten sie (nach Abschluss der Probe-
zeit) eine Prämie von 3.000 € für jeden gegen-
über dem früheren Niveau zusätzlich abgeschlos-
senen Ausbildungsvertrag. 

 Werden Auszubildende von Betrieben übernom-
men, die Insolvenz anmelden mussten, erhalten 
übernehmende Betriebe eine Prämie von 3.000 € 
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pro aufgenommenen Auszubildenden. Diese Un-
terstützung ist befristet bis zum 30.6.2021. 

 Ebenfalls bis 30.6.2021 werden Betriebe geför-
dert, die Auszubildende übernehmen, deren Un-
ternehmen die Ausbildung durch die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie übergangsweise nicht 
fortsetzen können.  

 Melden Ausbildungsbetriebe, die ihre Aktivitäten 
auch in der Krise fortsetzen, für Auszubildende 
sowie deren Ausbilder keine Kurzarbeit an, wer-
den sie besonders unterstützt. Die Förderung be-
trägt hier 75 % der Brutto-Ausbildungsvergütung 
für jeden Monat, in dem der Betrieb einen Arbeits-
ausfall von mindestens 50 % hat. Diese Unter-
stützung ist befristet bis zum 31.12.2020. 

 
 
Vergütung für Steuerberater wurde angemessen 
angepasst 
 
Am 5.6.2020 brachte der Bundesrat die Novellierung 
der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) auf 
den Weg, die zum 1.7.2020 in Kraft trat. So konnte 
die Bundessteuerberaterkammer erreichen, dass der 
Gesetzgeber die StBVV erstmals seit neun Jahren 
an die wirtschaftlichen Entwicklungen anpasst und 
Steuerberater angemessen vergütet werden.  
 
Die Werte in den Tabellen der StBVV, die u. a. die 
Vergütung für Beratungs- oder Buchführungstätigkei-
ten festlegen, werden linear um 12 % erhöht. Die 
angepasste Vergütung gleicht die Inflation aus und 
ermöglicht es Steuerberatern, die in den letzten Jah-
ren deutlich gestiegenen allgemeinen Geschäftskos-
ten und Preise zu kompensieren.  
 
Eine Verbesserung für den Berufsstand ist die An-
gleichung an das Vergütungsrecht der Rechtsan-
wälte. Vertritt ein Steuerberater seinen Mandanten z. 
B. in einem Einspruchsverfahren gegenüber den Ver-
waltungsbehörden oder prüft er die Erfolgsaussich-
ten eines Rechtsmittels, wird zukünftig direkt auf das 
Vergütungsrecht der Rechtsanwälte verwiesen.  
 
Bitte beachten Sie! Steuerberater können nunmehr 

ihre Rechnungen auch elektronisch, z. B. per E-Mail, 
an ihre Mandanten verschicken, wenn sie zuge-
stimmt haben. Die Zustimmung muss dabei nicht per 
Unterschrift erfolgen, eine E-Mail reicht aus.  
 
 
Gezielte Zuwendung ist keine Spende 
 
Spenden an politische Parteien oder an gemeinnüt-
zige Organisationen oder Vereine, bei denen es sich 
– im Regelfall – um eine steuerbefreite Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse han-
delt, können steuermindernd geltend gemacht wer-
den.  
 
In einem vom Finanzgericht Köln (FG) am 
11.12.2018 entschiedenen Fall beteiligte sich eine 
Steuerpflichtige in einem Tierschutzverein. Einen 
Problemhund, welcher dort untergebracht war, gab 

die Steuerpflichtige in eine Hundepension und be-
zahlte die Unterbringung entsprechend. Den Jahres-
betrag bescheinigte der Tierschutzverein mit einem 
ordnungsgemäßen Spendenbeleg. 
 
Das FG entschied dazu, dass hier keine Zuwendung 
zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke vorliegt. 
Dafür hätte das Geld dem Verein zur freien Verfü-
gung stehen müssen. Eine Zuwendung darf nicht auf 
einen festgelegten Zweck ausgerichtet sein, der ins-
besondere auf eigenen Interessen der Steuerpflichti-
gen beruht.  
 

 

 
Mehr Schutz für Reisende bei Insolvenzen 
 
Müssen Reiseveranstalter Insolvenz anmelden, sol-
len nach dem Willen der Bundesregierung Reisende 
künftig umfassend abgesichert sein. Diese vollum-
fängliche Absicherung soll aus drei Elementen beste-
hen: 
 

 Die Kundengelder, die eventuell notwendige 
Rückbeförderung der Reisenden sowie alle wei-
teren Kosten, die im Zusammenhang mit der In-
solvenz entstehen, sollen über einen Pflichtfonds 
abgesichert sein. Er finanziert sich aus den Bei-
trägen der Reiseveranstalter. 

 

 Absicherung über eine Leistung des Reiseveran-
stalters (z. B. Versicherung oder Bankbürg-
schaft). 

 

 Schäden, die der Fonds nicht abdeckt, werden 
aus einer (ebenfalls aus Beiträgen finanzierten) 
Rückdeckungsversicherung und/oder durch Kre-
ditzusagen abgesichert. 

 
Im Insolvenzfall soll dann zunächst die jeweilige vom 
Reiseveranstalter geleistete Sicherheit verwertet 
werden, erst danach kann auf das Fondskapital zu-
rückgegriffen werden. Letzte Sicherheit sollen dann 
die Rückdeckungsversicherung und/oder die Kredit-
zusagen bieten. 
 
Nur durch Einzahlungen in den neuen Pflichtfonds 
sind sämtliche Risiken bei Insolvenz des Reiseveran-
stalters abgedeckt. Reiseveranstalter, die nicht über 
den Fonds abgesichert sind, sollen keine Pauschal-
reisen anbieten können. 
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Anspruch auf Reisepreisminderung wegen Bau-
lärms am Urlaubsort  
 
Die Richter des Oberlandesgerichts Celle (OLG) 
sprachen einem Urlauber einen Reisepreisminde-
rungsanspruch wegen Baulärms am Urlaubsort zu, 
obwohl dieser nach der Buchung vom Reiseveran-
stalter darüber informiert wurde und die Reise antrat. 
 
Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Die Urlauber buchten eine 14-tägige Pau-
schalreise. Nach der Buchung wurden sie vom Rei-
severanstalter über die Durchführung umfangreicher 
Bauarbeiten neben dem gebuchten Hotel informiert.  
 
Vor Ort stellten die Urlauber fest, dass die Baumaß-
nahmen jeden Tag von 7 Uhr bis in die Abendstun-
den durchgeführt wurden und sich die Lärmbelästi-
gung auf die gesamte Hotelanlage (incl. der Innen-
räume) auswirkte. Sie verlangten daraufhin vom Rei-
severanstalter Reisepreisminderung in Höhe von 
50 % und Schadensersatz wegen vertaner Urlaubs-
freude. 
 
Das OLG gab den Urlaubern recht. Dabei war es laut 
den OLG-Richtern unerheblich, dass der Reisever-
anstalter über die Bauarbeiten nach der Buchung in-
formiert hatte, denn beim Abschluss des Vertrags 
waren alle davon ausgegangen, dass die Urlauber im 
Hotel nicht mit Baulärm konfrontiert werden oder zu-
mindest nur mit solchem, mit dem jeder Reisende un-
ter Umständen rechnen muss. 
 

 

 
Schönheitsreparaturen bei unrenoviert überlas-
sener Wohnung  
 
Ein Mieter, dem eine unrenovierte Wohnung als ver-
tragsgemäß überlassen wurde und auf den die 
Schönheitsreparaturen nicht wirksam abgewälzt wur-
den, kann vom Vermieter die Durchführung dersel-
ben dennoch verlangen, wenn eine wesentliche Ver-
schlechterung des Dekorationszustands des Objek-
tes eingetreten ist. Allerdings ist die Wiederherstel-
lung des Anfangszustands wirtschaftlich nicht sinn-
voll und liegt auch nicht im Interesse der Mietver-
tragsparteien. 
 

Ausgangspunkt der den Vermieter treffenden Erhal-
tungspflicht ist grundsätzlich der unrenovierte Zu-
stand, in dem sich die Wohnung bei Besichtigung 
und Anmietung befunden hat. Ihn trifft dann eine In-
standhaltungspflicht, wenn sich der anfängliche De-
korationszustand wesentlich verschlechtert hat. Da-
von ist nach zwei vom Bundesgerichtshof am 7.8. 
und 8.8.2020 entschiedenen Fällen auszugehen, 
wenn Renovierungen lange Zeit, hier: 14 bzw. 25 
Jahre, zurückliegen. 
 
Nach diesen Entscheidungen hat sich der Mieter al-
lerdings nach Treu und Glauben an den hierfür anfal-
lenden Kosten (regelmäßig zur Hälfte) zu beteiligen, 
weil die Ausführung der Schönheitsreparaturen zu ei-
ner Verbesserung des vertragsgemäßen (unreno-
vierten) Dekorationszustands der Wohnung bei Miet-
beginn führt. 
 
 
Anspruch auf Lärmschutz bei Auswechslung des 
Bodenbelags 
 
In einem vom Bundesgerichtshof am 26.6.2020 ent-
schiedenen Fall hatte ein Wohnungseigentümer den 
Teppichboden gegen Fliesen ausgetauscht. Dadurch 
überschritt der Trittschallpegel die maßgeblichen 
Grenzwerte.  
 
Nach Auffassung des BGH ist ihm jedoch die Einhal-
tung der Mindestanforderungen an den Trittschall zu-
mutbar. Diese kann er durch vergleichsweise einfa-
che Maßnahmen erreichen, nämlich durch die Verle-
gung eines Teppichbodens oder die Anbringung ei-
nes zusätzlichen Bodenbelags auf die bestehenden 
Fliesen. Welche Maßnahme er ergreift, bleibt ihm 
überlassen. 
 
Der vom Lärm gestörte Wohnungseigentümer kann 
die Einhaltung der schallschutztechnischen Mindest-
anforderungen auch dann verlangen, wenn die Tritt-
schalldämmung des Gemeinschaftseigentums – hier 
der Wohnungstrenndecke – mangelhaft ist.  
 
Anmerkung: Anders kann es nach dieser Entschei-
dung des BGH jedoch sein, wenn bei einer mangel-
haften Trittschalldämmung des Gemeinschaftseigen-
tums der Wohnungs-eigentümer keine zumutbare 
Abhilfemöglichkeit hat.  
 
 
Absichtliche Angabe falscher Überstundenzahl 
rechtfertigt fristlose Kündigung 
 
Dem Bundesarbeitsgericht lag zur Aufzeichnung und 
Angabe von Überstunden folgender Sachverhalt zur 
Entscheidung vor: In einem Arbeitsvertrag war eine 
wöchentliche Arbeitszeit von 44,5 Std. vereinbart. 
Geleistete Überstunden wurden vom Arbeitnehmer 
notiert und vom Arbeitgeber entsprechend vergütet. 
Ferner erhielt der Arbeitnehmer bis zur Ernennung 
zum Abteilungsleiter Erschwerniszuschläge. 
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Durch deren Wegfall fühlte er sich ungerecht behan-
delt und glich in den Folgejahren die fehlenden Zu-
schläge mit dem Einreichen nicht geleisteter Über-
stunden aus. Der Arbeitgeber bezahlte diese auch im 
guten Glauben. Eine Jahresabschlussprüfung deckte 
die ungerechtfertigten Zahlungen aufgrund nicht ge-
leisteter Überstunden jedoch auf. Darauf kündigte 
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis außeror-
dentlich fristlos. 
 
Nach Auffassung des BAG muss der Arbeitgeber ei-
ner korrekten Dokumentation der Arbeitszeit seiner 
Arbeitnehmer vertrauen können. Überträgt er den 
Nachweis der geleisteten Arbeitszeit den Arbeitneh-
mern selbst und füllen diese die dafür zur Verfügung 
gestellten Formulare wissentlich und vorsätzlich 
falsch aus, so stellt dies in aller Regel einen schwe-
ren Vertrauensmissbrauch dar. 
 
Dies gilt für den vorsätzlichen Missbrauch einer 
Stempeluhr ebenso wie für das wissentliche und vor-
sätzlich falsche Ausstellen entsprechender Formu-
lare. Dabei kommt es nicht entscheidend auf die 
strafrechtliche Würdigung an, sondern auf den mit 
der Pflichtverletzung verbundenen schweren Ver-
trauensbruch. Damit war die fristlose Kündigung ge-
rechtfertigt. 
 
 
Umkleidezeiten als vergütungspflichtige Arbeits-
zeit 
 
Grundsätzlich sind Umkleidezeiten als Arbeitszeit zu 
bewerten und somit vergütungspflichtig. Diese Ver-
gütungspflicht kann jedoch durch Tarifvertrag ausge-
schlossen werden. 
 
In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschie-
denen Fall beinhaltete ein Tarifvertrag u. a. folgende 
Regelung: „Ist infolge besonders starker Verschmut-
zung oder aus gesundheitlichen Gründen eine sorg-
fältige Reinigung erforderlich, so wird täglich eine be-
zahlte Waschzeit gewährt. Welche Gruppen der Ar-
beitnehmer darauf Anspruch haben, wie die Dauer 
der Waschzeit zu bemessen ist und in welche Zeit sie 
zu legen ist, wird durch Betriebsvereinbarung gere-
gelt.“ Eine Betriebsvereinbarung, die den o. g. Aus-
gleich für die Umkleidezeiten usw. regelt, gab es 
nicht. 
 
Die Richter des BAG kamen in diesem Fall zu der 
Entscheidung, dass die betroffenen Mitarbeiter kei-
nen Anspruch auf Vergütung der Umkleidezeiten hat-
ten. 
 
 
Programmierer in Heimarbeit ist sozialversiche-
rungspflichtig 
 
Abhängig Beschäftigte sind sozialversicherungs-
pflichtig. Dies gilt auch für Heimarbeiter, selbst wenn 
deren Tätigkeit eine höhere Qualifikation erfordert 
wie bei einem Programmierer, so die Richter des 
Hessischen Landes-sozialgerichts in ihrem Urteil 
vom 2.7.2020. 

 
Sie führten aus, dass Heimarbeiter Personen sind, 
die in eigener Arbeitsstätte im Auftrag und für Rech-
nung von Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Un-
ternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten erwerbsmäßig arbeiten. Die Heimarbeiter sind 
gemäß der sozialgesetzlichen Regelung Beschäf-
tigte und als solche auch sozialversicherungspflich-
tig. Dies gilt auch für Tätigkeiten, die eine höherwer-
tige Qualifikation erforderten. 
 

 

 
Provisionen können das Elterngeld erhöhen 
 
Als sonstige Bezüge im Lohnsteuerabzugsverfahren 
angemeldete Provisionen können gleichwohl als lau-
fender Arbeitslohn das Elterngeld erhöhen, wenn die 
Bindungswirkung der Anmeldung für die Beteiligten 
des Elterngeldverfahrens weggefallen ist. 
 
Dieser Entscheidung des Bundessozialgerichts lag 
der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Eine Steu-
erfachwirtin erzielte vor der Geburt ihrer Tochter ne-
ben ihrem monatlichen Gehalt jeden Monat eine Pro-
vision in Höhe von 500 – 600 €, die lohnsteuerrecht-
lich vom Arbeitgeber als sonstiger Bezug eingestuft 
wurde. Die zuständige Elterngeldstelle  bewilligte der 
Mutter deshalb Elterngeld, ohne die Provisionen bei 
der Elterngeldbemessung zu berücksichtigen. 
 
Die der Steuerfachwirtin in den arbeitsvertraglich ver-
einbarten Lohnzahlungszeiträumen regelmäßig und 
lückenlos gezahlten Provisionen sind materiell-steu-
errechtlich als laufender Arbeitslohn einzustufen. Die 
anderslautende Lohnsteueranmeldung des Arbeitge-
bers steht nicht entgegen. Die Lohnsteueranmeldung 
bindet zwar grundsätzlich die Beteiligten im Elternge-
ldverfahren. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Rege-
lungswirkung der Lohnsteueranmeldung weggefallen 
ist, weil sie – wie hier aufgrund eines nachfolgenden 
Einkommensteuerbescheids – überholt ist.  
 
 
Vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemein-
schaft nach drei Jahren Trennung möglich 
 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 
20.3.2019 entschiedenen Fall waren Eheleute im ge-
setzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft 
miteinander verheiratet. Sie trennten sich im Jahr 
2012. Das am 26.11.2014 rechtshängig gewordene 
Scheidungsverfahren war zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abgeschlossen. 
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In dem seit September 2017 rechtshängigen Verfah-
ren hat der Ehemann die vorzeitige Aufhebung der 
Zugewinngemeinschaft beantragt. Dieser Antrag 
wurde abgelehnt, da nach Auffassung des zuständi-
gen Gerichts die vorzeitige Aufhebung der Zugewinn-
gemeinschaft nur bei Vorliegen eines berechtigten 
Interesses verlangt werden kann. 
 
Die BGH-Richter entschieden allerdings, dass das 
Verlangen nach vorzeitiger Aufhebung der Zuge-
winngemeinschaft allein an die Trennung und den 
Ablauf einer mindestens dreijährigen Trennungszeit 
anknüpft. Weder der mit der Aufhebung der Zuge-
winngemeinschaft verbundene Wegfall des Schutzes 
vor Gesamtvermögensgeschäften noch die gleich-
zeitige Anhängigkeit einer güterrechtlichen Folgesa-
che im Scheidungsverbund gebieten die darüber hin-
ausgehende Darlegung eines berechtigten Interes-
ses an der vorzeitigen Aufhebung der Zugewinnge-
meinschaft. 
 

 

 
Löschung positiver Bewertungen in einem Ärzte-
portal wegen Manipulationsverdachts 
 
In einem vom Oberlandesgericht München (OLG) am 
27.2.2020 entschiedenen Fall leitete ein Ärztebewer-
tungsportal ein Prüfungsverfahren ein, da sich bei 
der Bewertung eines Arztes der Verdacht einer Ma-
nipulation erhärtete. Ergibt sich im Algorithmus, dass 

Bewertungen nicht verifiziert sind, werden sie ge-
löscht.  
 
Ein Zahnarzt, dessen positive Bewertungen teilweise 
entfernt wurden, war mit der Löschung nicht einver-
standen. Er wandte sich an das Portal und verlangte 
die Darlegung des Algorithmus und Wiederherstel-
lung der Bewertungen. 
 
Das OLG entschied dazu, dass der Portalbetreiber 
nicht verpflichtet ist offenzulegen, wie der von ihm 
eingesetzte Algorithmus zum Aufspüren verdächti-
ger, also nicht „authentischer“, sondern vom Arzt be-
einflusster Bewertungen funktioniert. Hierbei handelt 
es sich um ein nicht zu offenbarendes Geschäftsge-
heimnis des Portalbetreibers, denn wenn dem Ver-
kehr dies bekannt würde, würden seitens der Ärzte 
bzw. seitens von diesen beauftragten Agenturen Um-
gehungsmöglichkeiten entwickelt und der Portalbe-
treiber würde durch die Offenlegung sein eigenes 
Geschäftsmodell gefährden.  
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 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.8.2020 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 

17.8.2020 

Sozialversicherungsbeiträge 27.8.2020 

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  

 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/Basis-
zinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2020: Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7;  
Februar = 105,6; Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1;  
September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 
 
Lesen Sie auf unserer Homepage unter „www.donhauser-stb.de“ weitere interessante Beiträge. 
 
 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
Spruch des Monats: 
 
 
Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. 

Thomas Morus; 1478 – 1535, englischer Staatsmann und humanistischer Autor 

 
 
 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO: Donhauser & Partner mbB Steuerberater, Mussinanstr. 63, 92318 
Neumarkt 
 
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung Ihrer Daten gemäß der Art. 15 bis 
18 DSGVO. Näheres entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung auf www.donhauser-stb.de 
 
Sollten Sie keine Zustellung des Info-Briefes mehr wünschen, können Sie jederzeit Ihre Einwilligung per Nachricht 
in Textform gegenüber Donhauser & Partner mbB Steuerberater, Mussinanstr. 63, 92318 Neumarkt oder per E-
Mail an info@donhauser-stb.de widerrufen. 
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